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A. Grundangebot  

•  

•  

Die Bewohnerinnen haben freie Arztwahl unter  
denjenigen Ärztinnen, die der Zusammen- 
arbeitsvereinbarung mit dem Heim zur 
Qualitätssicherung beigetreten sind bzw.  
beitreten.  
Das Heim kann auf psychiatrische  
Konsiliardienste zugreifen.  
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